
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben sich an uns gewandt, weil Sie Schwierigkei-
ten haben, Ihre Müllgebühren zu bezahlen. Mit die-
sem Infoblatt möchten wir Ihnen die Möglichkeiten 
und richtigen Wege aufzeigen, die Sie in Ihrer Situa-
tion nutzen können. 
 
Das Amt für Abfallwirtschaft selbst hat keine Möglich-
keit, Ihnen bei wirtschaftl. Schwierigkeiten Gebühren 
ganz oder teilweise zu erlassen. Unsere Aufgabe ist 
es, die Gebühren auf der Grundlage der Abfallwirt-
schaftssatzung des Schwarzwald-Baar-Kreises zu 
veranlagen, Ihnen also einen korrekten Gebührenbe-
scheid zu schicken. Müllgebühren sind immer jährlich 
im Voraus zu leisten. Andere Zahlungsweisen (viertel-
jährlich, halbjährlich oder monatlich) stehen leider 
nicht zu Auswahl. 
 
Sofern Sie jedoch Anspruch auf Sozialleistungen ha-
ben, können Sie bei der Stelle, die diese Leistungen 
bezahlt, prüfen lassen, ob von dort aus die Möglich-
keit einer teilweisen oder vollständigen Übernahme 
der Müllgebühren besteht. 
 
Bitte denken Sie daran, dies möglichst bald nach 
Erhalt des Gebührenbescheides zu tun, da sonst nach 
Überschreiten des Fälligkeitsdatums das (kostenträch-
tige) Mahn- und Vollstreckungsverfahren anläuft. 

 

Stundung und Ratenzahlung 
 
Eine Stundung ist der Aufschub der Zahlung, die aber 
dann (später) in einer Summe geleistet wird (z.B. am 
19.05. statt am 19.04.). Eine Ratenzahlung ist die 
Aufteilung der zu zahlenden Summe in kleinere, trag-
bare Teilbeträge, die monatsweise abgezahlt werden. 

Stundungen und Ratenzahlungen stellen nicht einfach 
andere Zahlungsformen dar, sondern ein Entgegen-
kommen des Landratsamtes für den Fall, dass die 
Durchsetzung der Forderung eine nicht beabsichtigte 
Härte bedeuten würde. 

 
Wie stelle ich einen Stundungs- oder Raten-
zahlungsantrag? 

Stundungen und Ratenzahlungen können entweder 
mit einem Formblatt (z.B. auf unserer Internetseite) 
oder auch mit einem einfachen Schreiben beantragt 
werden: 

1.  Geben Sie Ihre vollständige Adresse und das Bu-
chungszeichen (aus dem Gebührenbescheid) an! 
2. Wie stellen Sie sich die Zahlung vor? (Termine, 
Höhe der Zahlungen) 
3. Warum ist es für Sie eine Härte, die Gebühren 
regulär zu bezahlen? (Bitte fügen Sie Nachweise über 
Sozialleistungen, Einkommen, Renten usw. bei) 
 
Für die Bewilligung einer Stundung od. Ratenzahlung 
existieren folgende Eckpunkte: 

  Die Ratenhöhe muss angemessen sein, mindes-
tens aber 10,- EUR monatlich betragen 

  Die erste Rate soll kurzfristig eingezahlt werden, 
z.B. mit der ursprünglichen Fälligkeit. Monatl. Zahl-
weise soll eingehalten werden. 

  Die Ratenzahlung muss spätestens zum Jahresen-
de beendet sein (dann beginnt bereits die Verpflich-
tung des Folgejahres) 

  wir sind verpflichtet, Stundungszinsen zu berech-
nen, sobald diese den Betrag von 10,- EUR erreichen 
oder übersteigen 

  Eine Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Amt für 
Abfallwirtschaft ist nur möglich, wenn Sie noch keine 
Mahnung erhalten haben. Wenn Sie bereits eine 
Mahnung erhalten haben, liegt die weitere Zuständig-
keit bei der Kreiskasse/Vollstreckungsabteilung. 

Anschließend erhalten Sie einen Bescheid, mit wel-
chem Ihr Antrag entweder bewilligt oder abgelehnt 
wird. Wird der Antrag bewilligt, so sind die im (dann 
beigefügten) Zahlungsplan aufgeführten Termine und 
Beträge genau einzuhalten. Zahlungen müssen selb-
ständig geleistet werden (Überweisung), eine Nut-
zung von evtl. bestehenden SEPA-Mandaten zum 
Einzug von Gebühren von Ihrem Konto ist bei Stun-
dungen und Ratenzahlungen nicht möglich. Werden 
Beträge nicht oder nicht vollständig geleistet, gilt eine 
Stundung oder Ratenzahlung als von Beginn an wi-
derrufen. Dann ist der Gesamtbetrag sofort in einer 
Summe zur Zahlung fällig. 
 

 
 

Wenn Sie Sozialhilfe oder 
Grundsicherung erhalten 
Wenn Sie Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung erhalten, legen Sie den 
Abfallgebührenbescheid bitte beim Sozialamt vor. 

 



Wenn Sie ALG II / Hartz IV 
erhalten („Bürgergeld“) 
Bitte wenden Sie sich zur Abklärung einer Übernahme 
der Müllgebühren an das: 
 
 

 
 
Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis 
Lantwattenstr. 2 
78050 VS-Villingen 
 
 
 
Dort können Sie überprüfen lassen, ob eine teilweise 
oder vollständige Übernahme der Müllgebühren mög-
lich ist. 
 
Bitte wenden Sie sich möglichst bald nach Erhalt des 
Gebührenbescheides an das Jobcenter. Kosten, die 
durch eine verspätete Reaktion entstehen (z.B. 
Mahngebühren) müssen Sie in jedem Fall selbst be-
zahlen. 
 
 

 

 
Bitte wenden Sie sich für Stundungen oder Ratenzah-
lungen an das 

Amt für Abfallwirtschaft 
 

Tel. 07721 / 913 – 7555 
Fax: 07721 / 913 – 8916 
E-Mail: abfall@LRASBK.de 

 
und wenn Sie zwischenzeitlich schon eine Mahnung 
erhalten haben an die Kreiskasse / Vollstreckung (im 
Hauptgebäude des Landratsamts). Ihr zuständiger 
Ansprechpartner dort ergibt sich aus dem Anfangs-
buchstaben Ihres Nachnamens. 
 
 
 
 

 
AMT FÜR ABFALLWIRTSCHAFT 
LANDRATSAMT SCHWARZWALD-BAAR-KREIS  
BESUCHERADRESSE: 
AUF DER STEIG 6 
78052 VILLINGEN-SCHWENNINGEN  
TEL. 0 77 21 / 913 – 0  
E-MAIL: abfall@LRASBK.de 

MÜLLGEBÜHREN UND 

SOZIALLEISTUNGEN 
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